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Stad t  W i lhe lm shaven  
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Bürgerangelegenheiten/Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
- Gewerbeangelegenheiten - 
RATRiUM, Rathausplatz 10, 2. OG, Eingang D, Zi. 216 
Sachbearbeiter(in): Herren Söker, Duhnke 
Telefon: (0 44 21) 16-12 59, -16 25 
Telefax: (0 44 21) 16-41 12 59, -41 16 25 
E-Mail: gewerbe@stadt.wilhelmshaven.de 

 

 
Merkblatt Kiosk 

 
 
 
Kioske sind Verkaufsstellen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöff-
nungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG). 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 a NLöffVZG dürfen Verkaufsstellen, die nach ihrer Größe und 
ihrem Sortiment auf den Verkauf von täglichem Kleinbedarf ausgerichtet sind, an Sonn-
tagen und staatlich anerkannten Feiertagen für die Dauer von täglich drei Stunden, 
die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen sollten, geöffnet werden. 
 
Bei Waren des täglichen Kleinbedarfs handelt es sich gemäß § 2 Abs. 2 NLöffVZG um: 
1. Bäckerei- und Konditorwaren, 
2. Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien 

und Tabakwaren, 
3. Schnitt- und Topfblumen, Pflanzengestecke, Kränze und Weihnachtsbäume, 
4. Toiletten- und Hygieneartikel, 
5. Verbrauchsmaterial für Film- und Fotozwecke sowie Tonträger, 
6. Andenken, Geschenkartikel und Spielzeug, wenn es sich jeweils um Gegenstände 

geringeren Werts handelt, 
7. Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen und 
8. ausländische Geldsorten. 
 
Ein Verkauf auch außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten ist nur durch Anwen-
dung des Gaststättengesetzes möglich. Für den Ausschank alkoholfreier Getränke durch 
einen Schalter (Verkaufsfenster) - auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten - ist seit dem 
01.07.2005 keine Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz mehr nötig. 
 
Allerdings dürfen außerhalb der Ladenöffnungszeiten im Rahmen dieses so genannten 
Schalterausschanks Waren des täglichen Kleinbedarfs ausschließlich über den Schalter 
verkauft werden. 
 
Der Umweltschutz gebietet es, für den Abfall der Kunden außer Haus einen Papierkorb 
bereitzuhalten! 
 

 
 

 
Erklärung:  Wilhelmshaven, _________________ 
 
Dieses Merkblatt habe ich heute erhal- 
ten und zur Kenntnis genommen. _______________________________ 
 


